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2 A. Verhandlungen als wissenschaftlicher Betrachtungsgegenstand

Fallbeispiel 1: Verhandlungen im Berufsalltag

Stefan Bietlich ist Leiter des Qualitätsmanagements einer großen deutschen Sparkas-
se. Wie jeden Morgen beginnt er seinen Dienst um 7.45 Uhr, indem er zunächst ein-
mal seine E-Mails bearbeitet, die seit dem Feierabend des Vortages eingegangen oder 
in der Hektik des Vortages unbearbeitet liegen geblieben sind. Um 8.30 Uhr trifft er 
sich an diesem Tag mit den Mitarbeitern seines Teams zum wöchentlichen »Jour fi-
xe«. Heute steht neben den Berichten der Mitarbeiter zum Status quo der verschie-
denen von der Abteilung betreuten Projekte unter »Sonstiges« auch die Koordina-
tion der Urlaubsplanungen der Mitarbeiter an. Wie in jedem Jahr ist es auch diesmal 
nicht einfach, die Vorstellungen der Beteiligten unter einen Hut zu bekommen. Da in 
der Sommerzeit für die Abteilung zwar eine »Rumpfbesetzung« von der Geschäfts-
leitung akzeptiert wird, zugleich jedoch die zeitlichen Urlaubswünsche der verschie-
denen Mitarbeiter sehr ähnlich sind, gelingt es leider auch diesmal nicht, allen Mit-
arbeitern den gewünschten Urlaubstermin zu ermöglichen. Auch Stefan Bietlich hat in 
diesem Jahr Schwierigkeiten, seinen eigentlich fest geplanten Juli-Urlaub an der Nord-
see durchzusetzen. Da eines der Kinder seines Stellvertreters in diesem Jahr erstmals 
schulpflichtig ist und dieser daher nun auch an die Schulferien gebunden ist, möchte 
dieser bei der Urlaubsplanung in diesem Jahr den Vortritt haben. Notgedrungen ak-
zeptiert Bietlich dies – nicht jedoch ohne seinen Kollegen darauf hinzuweisen, dass er 
aber dafür gerne beim im Dezember anstehenden Weihnachtsurlaub den Vortritt ha-
ben will.
Als Bietlich aus dem Meeting kommt, meldet ihm seine Sekretärin, dass einer der Vor-
stände der Sparkasse angerufen habe und um Rückruf bitte. Am Telefon erfährt Biet-
lich, dass noch nicht klar sei, ob die von ihm beantragte zusätzliche Mitarbeiterstelle 
bewilligt werden könne. »Wissen Sie, Herr Bietlich, im Vorstand waren wir uns nicht 
einig, ob die Stelle wirklich jetzt schon nötig ist. Natürlich haben Sie einige Argumente 
vorgetragen, aber wir waren uns unsicher, ob es nicht doch ausreichen würde, wenn 
wir über die Stelle erst bei der nächsten Quartalsplanung beschließen.« Nachdem Herr 
Bietlich dem Vorstand nochmals sehr eindringlich die Notwendigkeit erläutert hatte, 
die Stelle bereits jetzt genehmigt zu bekommen, versprach ihm der Vorstand, diese 
zusätzlichen Argumente gerne nochmals mit den übrigen Vorständen zu diskutieren.
Anschließend ließ sich Bietlich mit dem Chef einer örtlichen Werbeagentur verbinden. 
Ihm lag nun schon seit einiger Zeit das Angebot dieser Agentur für die Gestaltung der 
von der Sparkasse geplanten Mitarbeiterbroschüre »Kleider machen Leute« vor. Da 
sich einige Mitarbeiter doch manchmal allzu wenig an den ansonsten haus-intern übli-
chen Dresscode hielten, wollte man einen kleinen »Kleiderknigge« für die eigenen Mit-
arbeiter auflegen. Allerdings erschien Bietlich das Angebot der Werbeagentur preis-
lich noch nicht akzeptabel. »Also von den 24.000 Euro müssen wir einfach runter. Ich 
möchte nicht, dass es hinterher bei unseren Mitarbeitern heißt, dass wir für solche Fra-
gen wahnsinnig viel Geld ausgeben. […] Klar können Sie auch etwas weniger aufwen-
dige Gestaltungselemente verwenden. Das Ganze soll ja auch nicht toller als unsere 
Kundenbroschüren werden.«
Nachdem mit ähnlichen Tätigkeiten fast der gesamte Arbeitstag ausgefüllt war, sah 
sich Bietlich auch an diesem Nachmittag gezwungen, etwas länger im Büro zu bleiben, 
um die dringlichsten Sachen nach Dienstschluss für den kommenden Tag vorzuberei-
ten. Seiner Frau hatte er die »Erlaubnis«, sie nicht zum Einkaufen begleiten zu müssen, 
allein mit dem Versprechen abringen können, abends einen langen gemeinsamen Spa-
ziergang zu unternehmen. 

Einführungs
beispiel



31. Begriff und Erscheinungsformen von Verhandlungen

Würde man den im Fallbeispiel 1 betrachteten Sparkassen-Mitarbeiter am En-
de seines oben beschriebenen Arbeitstages darauf hinweisen, dass er während 
der eigentlichen Dienstzeit deshalb nicht zu seinem Tagesgeschäft gekommen 
sei, weil er den ganzen Tag Verhandlungen geführt habe, würde der Mit-
arbeiter dies vermutlich weit von sich weisen. Vielleicht würde er sogar ent-
gegnen, dass er weder im Firmenkundengeschäft tätig sei, wo Verhandlungen 
mit Kunden geführt würden, noch es Teil seines Jobs sei, Tarifverhandlungen 
zu führen, da er auch nicht in der Personalabteilung arbeite bzw. kein Vor-
standsmitglied sei.

Tatsächlich aber war der Mitarbeiter sehr wohl den überwiegenden Teil des 
Tages mit Verhandlungen beschäftigt. Dass er dies jedoch nicht so empfunden 
haben dürfte, ist ein typisches Phänomen, das häufig bei Verhandlungen auf-
tritt: Obwohl viele berufliche und private Aktivitäten die konstitutiven Merk-
male von Verhandlungen erfüllen, werden die Aktivitäten von den Betroffenen 
nicht als Verhandlungstätigkeiten eingestuft. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass Verhandlungen vielfach ein sehr enges Verständnis entgegengebracht 
wird. Am Beginn unseres Lehrbuchs zum Verhandlungsmanagement wollen 
wir uns daher zunächst mit dem Begriff und den Merkmalen von Verhand-
lungen beschäftigen, um ein klareres Verständnis zu erhalten, was unter Ver-
handlungen zu verstehen ist.

1. Begriff und Erscheinungsformen 
von Verhandlungen

Für den Begriff »Verhandlungen« existiert in der Literatur kein einheitliches 
Begriffsverständnis. Das »begriffliche Wirrwarr«, das zum Teil besteht, zeigt 
sich dabei schon daran, dass auch die in der angloamerikanischen Literatur 
verwendeten Begriffe »bargaining« und »negotiation« teilweise synonym (vgl. 
Rubin/Brown, 1975; Stephenson, 1981), teilweise in Abgrenzung zueinander 
verwandt werden. Sofern keine Gleichsetzung erfolgt, wird »bargaining« stär-
ker mit »Feilschen« in Verbindung gebracht, während »negotiation« eher als 
formaler Problemlösungsprozess verstanden wird (vgl. Lewicki et al., 1998). 
Trotz aller begrifflichen Unterschiede werden in den in der Literatur gebräuch-
lichen Definitionen des Verhandlungsbegriffs immer wieder bestimmte Merk-
male von Verhandlungen betont. Diese lassen sich aus den in Abbildung 1 
zusammengestellten Beispielen von Definitionen, die der internationalen Ver-
handlungsforschung entnommen wurden, ableiten.

Verhandlungen: 
unbewusste All
tagsbeschäfti
gung

Begriffswirrwarr
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Verfasser Definition

Bazerman et al., 1988 »A decisionmaking process in which three or more persons, 
representing their own interests, make decisions to resolve 
conflicting preferences.«

Bazerman/Moore, 2013 »When two or more parties need to reach a joint decision 
but have different preferences, they negotiate. They may 
not be sitting around a bargaining table; they may not be 
making explicit offers and counteroffers; they may even be 
making statements suggesting that they are on the same 
side. But as long as their preferences concerning the joint 
decision are not identical, they have to negotiate to reach a 
mutually agreeable outcome.«

Hüffmeier et al., 2011 A negotiation »involves protagonists who depend on one 
another for achieving outcomes they cannot reach on 
their own. However, these protagonists also tend to be 
motivated to maximize their individual outcomes.«

Johnson, 1993 »Negotiation is a process in which individuals or groups 
seek to reach goals by making agreements with others.«

Kennan/Wilson, 1993 »Bargaining is usually interpreted as the process of arriving 
at mutual agreement on the provisions of a contract.«

Lax/Sebenius, 1986 »We characterize negotiation as a process of potentially 
opportunistic interaction by which two or more parties with 
some apparent conflict, seek to do better through jointly 
decided action than they could otherwise.«

Morley/Stephenson, 1977 »Despite diverse usages in everyday, the term ›negotiation‹ 
generally refers to the process of conferring with another 
with the purpose of securing agreement on some matter of 
common interest.«

Pruitt, 1981 »Negotiation can be described as a form of social conflict, 
since it involves the defence of opposing positions. It also 
can be described as a form of conflict resolution, since the 
roots of conflict are often examined and rectified during 
negotiation.«

Thompson, 2005 »Negotiation is an interpersonal decisionmaking process 
necessary whenever we cannot achieve our objectives 
singlehandedly.«

Wall 1985 »Negotiation is a process in which two or more parties 
exchange goods or services and attempt to agree upon the 
exchange rate for them.«

Walton/McKersie, 1965 »Deliberate interaction of two or more complex social units 
which are attempting to define or redefine the terms of 
their interdependence.«

O’Neill, 1991 »A bargaining situation involves two or more parties who 
can make and accept offers, who can compromise with 
each other, and who can achieve mutual gains.«

Abb. 1: Unterschiedliche Definitionen für Verhandlungen in der Literatur

Begriff »Ver
handlungen«
in der Literatur

A. Verhandlungen als wissenschaftlicher Betrachtungsgegenstand
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Im Einzelnen werden in den Definitionen vor allem folgende fünf Punkte als 
grundlegende Merkmale von Verhandlungen betont:
1. Eine Verhandlung ist eine Entscheidungsfindung zwischen zwei oder mehr 

Personen bzw. allgemeiner zwischen zwei oder mehr als zwei Parteien 
(»Multipersonalität/-organisationalität«).

2. Beide Parteien haben ein gemeinsames Einigungsinteresse, da sie ein ge-
meinsames, übergeordnetes Verhandlungsziel verfolgen, das darin besteht, 
eine Einigung über einen oder mehrere Verhandlungsgegenstände bei einem 
Verhandlungsobjekt herbeizuführen (z. B. Preis, Lieferzeitpunkt) (»Zielkon-
gruenz«).

3. Die Verhandlungspartner weisen mehr oder weniger voneinander abwei-
chende Verhandlungspräferenzen auf (»Präferenzkonflikt«).

4. Es besteht die Möglichkeit, durch Verhandlung eine Lösung herbeizuführen, 
welche beide Verhandlungspartner besser stellt, als wenn auf eine Einigung 
verzichtet wird (»Einigungsraum«). 

5. Die Einigung stellt das Ergebnis eines interaktiven Prozesses dar, bei dem 
die Verhandlungsparteien durch Manipulationsversuche der Verhandlungs-
gegner versuchen, ihre Verhandlungspräferenzen soweit wie möglich durch-
zusetzen (»Interaktionsprozess«). 

Abb. 2: Allgemeine Merkmale von Verhandlungen

Jede Austauschsituation, auf die diese, in Abbildung 2 nochmals im Über-
blick dargestellten Merkmale zutreffen, ist als Verhandlung zu bezeichnen. 
Eine Verhandlung ist demnach der Prozess der Einigung über ein oder mehrere 
Austauschobjekte zwischen Parteien mit zumindest teilweise unterschiedlichen 

Merkmale von 
Verhandlungen

Definition 
»Verhandlung«

Verhandlungsmerkmale 

Zielkongruenz 

Präferenzkonflikt 

Einigungsraum 

Interaktionsprozess 

Multipersonalität/ 
-organisationalität 
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Präferenzen, in dessen Verlauf die Parteien versuchen, die generell mögliche 
Lösung zu ihren Gunsten zu beeinflussen. 

Damit einhergehend sind Verhandlungen auch als gemeinsame Entschei-
dungsprozesse zwischen zumindest zwei Parteien zu verstehen. Der Prozess 
der Einigung vollzieht sich dabei nicht zwangsläufig in einem einzigen Ver-
handlungsschritt. Vielmehr ist es für Verhandlungen typisch, dass diese aus 
verschiedenen Verhandlungsepisoden bestehen (vgl. das Beispiel der Verhand-
lungen zwischen Griechenland und den internationalen Geldgebern zwischen 
Januar und Juni 2015 über die Rückzahlung gewährter Kredite und die Rück-
nahme von Sparauflagen in Abb. 3). Unter einer Verhandlungsepisode kann 
dabei ein abgrenzbarer Verhandlungsteil verstanden werden, der zeitlich, 
räumlich, organisatorisch und/oder inhaltlich von anderen Bestandteilen einer 
Verhandlung separiert erfolgt und der von den Beteiligten auch als eigenstän-
diger Teil der Gesamtverhandlung wahrgenommen wird. Vorgespräche, zwi-
schenzeitliche Telefonate oder auch aufeinander aufbauende Verhandlungs-
runden stellen Beispiele für Verhandlungsepisoden dar und zeigen, dass die 
in einer Verhandlung auftretenden Verhandlungsepisoden sehr unterschiedlich 
ausgestaltet sein können. 

Abb. 3:  Verhandlungsepisoden am Beispiel der Verhandlungen zwischen Griechenland 
und internationalen Geldgebern zwischen Januar und Juli 2015

So definierte Verhandlungen begegnen uns permanent. Nicht allein im ge-
schäftlichen Bereich, sondern auch im politischen, gesellschaftlichen und pri-
vaten Umfeld besteht nahezu durchgängig die Notwendigkeit, sich mit anderen 
Individuen und Gruppen im so verstandenen Sinne auszutauschen. Allerdings 

Verhandlungs
episoden

Formen von
Verhandlungen

25. Januar 2015: In 
Griechenland gewinnt die 
linke Syriza-Partei die 
Wahlen. 

28. Januar 2015: Die 
griechische Regierung 
will mit EU, IWF und 
Eurogruppe neu 
verhandeln. 

31. Januar 2015: 
Athen will nicht 
mehr mit der Troika 
kooperieren. 

2. Februar 2015: 
Finanzminister Varoufakis 
gibt an: Bis Ende Mai ist 
eine Lösung gefunden. 

3. Februar 2015: 
Griechenland will 
Kredite verlängern und 
Zinsen senken. Die EU 
reagiert zurückhaltend. 

11. Februar 2015: Ein 
Sondertreffen der Euro-
Finanzminister (FM) mit 
dem griechischen 
Finanzminister bringt  
keine Einigung.  

16. Februar 2015: Den Vorschlag der 
Eurogruppe, das Hilfsprogramm zu 
verlängern, weist Griechenland zurück. 

20. Februar 2015: Die Eurogruppe 
einigt sich mit Griechenland auf die 
Verlängerung des Hilfsprogramms. 
Athen muss eine Liste mit 
konkreten Reformplänen vorlegen. 

24. Februar 2015: Mit 
einem Tag Verspätung 
legt Griechenland die 
Liste vor – die 
Verhandlungen gehen 
weiter. 

9. April 2015: 
Griechenland sieht 
die Verhandlungen 
»dem Ende nahe«. 

13. April 2015: Die Eurogruppe 
ist »schockiert« über den 
mangelnden Reformfortschritt 
Griechenlands.  

28. April 2015: Der 
griechische 
Finanzminister tritt 
als Verhandlungsführer 
gegenüber der Euro-
gruppe zurück. 

15. Mai 2015: Das 
Tauziehen um Reformen 
geht weiter. Die 
Finanznot in Athen wird 
immer größer.  

3. Juni 2015: 
Expertenverhandlungen scheitern. 
Der griechische Ministerpräsident 
(MP) verhandelt nun selbst mit EU 
und Eurogruppe. Angela Merkel und 
François Hollande bringen sich 
ebenfalls persönlich in die 
Verhandlungen ein. 

12. Juni 2015: Athen glaubt 
an eine Einigung bis zur 
Tagung der Eurogruppe am 
18. Die Euroländer erörtern 
bereits Notfallpläne. 

26. Juni 2015: Der 
griechische MP überrascht 
die Gegenseite mit einem 
Referendum. Das Volk soll 
entscheiden, ob den 
Forderungen der EU 
nachgekommen werden soll. 
Die Regierung in Athen droht 
bei einem »Ja« mit dem 
Rücktritt.  

1. Juli 2015: Griechenland 
zahlt eine fällige Tranche 
nicht an den IWF und gilt 
damit als insolvent. Die 
Verhandlungen werden 
vorläufig beendet. 

A. Verhandlungen als wissenschaftlicher Betrachtungsgegenstand
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laufen die Verhandlungen in den verschiedenen Bereichen teilweise sehr spezi-
fisch ab. Verhandlungen im Privaten sind so ganz anders zu führen wie etwa 
politische Verhandlungen auf internationalem Parkett. Ganz allgemein können 
sich Verhandlungen in Bezug auf die in Abbildung 4 dargestellten Kriterien 
unterscheiden. 

Abb. 4: Unterscheidungskriterien für Verhandlungen

Formalitätsgrad
Im Hinblick auf den Formalitätsgrad ist so beispielsweise zwischen informellen 
und formellen Verhandlungen zu unterscheiden. Von informellen Verhandlun-
gen ist immer dann zu sprechen, wenn diese nicht offiziell erfolgen, daher 
auch keinen feststehenden Regeln folgen und im Ergebnis auch nur selten zu 
einem intersubjektiv nachprüfbaren, vertraglich fixierten Ergebnis führen. Im 
Gegensatz dazu haben formelle Verhandlungen einen offiziellen Charakter und 
laufen zumeist nach feststehenden Regeln ab. Ihre Ergebnisse werden zumeist 
in prüfbaren Verträgen niedergelegt. 

Fallbeispiel 2: Formalitätsgrad von Verhandlungen am Beispiel AMNOG

Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) 
am 1. Januar 2011 müssen alle Pharmaunternehmen, die ein innovatives, rezeptpflich-
tiges Präparat auf dem deutschen Markt anbieten wollen, ihre Preise mit dem Spitzen-
verband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV-S) verhandeln. Dieser Preis gilt ab dem 
zweiten Jahr, in dem das Präparat im Markt angeboten wird. Im ersten Jahr wird das 
Präparat zu einem vom Pharmaunternehmen frei festgelegten Preis im Markt ange-

Formelle/
informelle
Verhandlungen

Unterscheidungskriterien für 
Verhandlungsformen 

Formalitätsgrad 

Latenzgrad 

Organisations- 
zugehörigkeit 

Funktionsbezug Parteienanzahl 

Abwicklungsform 

Häufigkeitsgrad 

1. Begriff und Erscheinungsformen von Verhandlungen



8

boten. Der mit dem GKV-S auszuhandelnde Preis, der ab dem zweiten Jahr im Markt 
gilt, soll nun am Zusatznutzen ausgerichtet werden, den das neue Medikament im Ver-
gleich zu bisherigen Medikamenten in diesem Bereich aufweist. Um den Zusatznutzen 
zu ermitteln, findet eine Nutzenbewertung durch den gemeinsamen Bundesausschuss 
statt. Auf Basis eines vom Pharmaunternehmen vorzulegenden Dossiers beurteilen 
hier Fachleute und Kassenvertreter den Zusatznutzen des neuen Medikaments. Mit 
der Einreichung des Dossiers steigt das Pharmaunternehmen in einen mehrphasigen 
Verhandlungsprozess mit dem GKV-S ein, der in fünf Verhandlungstermine gegliedert 
ist (siehe Abb. 5). Unabhängig vom individuellen Verhandlungsverlauf müssen alle Ter-
mine wahrgenommen werden, was dazu führen kann, dass die verhandelnden Partei-
en bis einschließlich des dritten oder vierten Termins keine relevanten Informationen 
austauschen und keinerlei Verhandlungsfortschritt verzeichnen. Da die Verhandlun-
gen mit dem GKV-S nach AMNOG maximal sechs Monate in Anspruch nehmen dür-
fen, müssen daher in späteren Phasen des Verhandlungsprozesses parallel Telefonver-
handlungen zwischen den Parteien geführt werden, um doch noch eine Einigung zu 
erreichen. Schaffen es die Verhandlungsführer nämlich nicht, sich innerhalb von sechs 
Monaten zu einigen, wird der Fall vor eine Schiedsstelle gebracht, gegen deren Be-
schluss nur noch per Klage vorgegangen werden kann – das Präparat darf dann ab dem 
Schiedsspruch jedoch nur zu dem festgesetzten Preis, der meist in keiner Weise den 
Vorstellungen des Pharmaunternehmens entspricht, in den Verkauf gegeben werden.

Abb. 5: Struktur eines AMNOGVerhandlungsprozesses

Latenzgrad
Davon zu unterscheiden ist das Differenzierungskriterium des Latenzgrades 
von Verhandlungen. Zu unterscheiden ist dabei zwischen latenten und offenen 
Verhandlungen. So laufen latente Verhandlungen zwar in der Regel auch infor-
mell ab, dies liegt aber vielmehr daran, dass den Beteiligten nicht bewusst ist, 
dass sie sich in einer Verhandlungssituation befinden. Offene Verhandlungen 
sind hingegen Verhandlungen, die von den Verhandlungsakteuren bewusst als 
solche aufgefasst werden. Verhandlungen – zumindest in Teilen – bewusst la-
tent ablaufen zu lassen, kann dabei eine sehr erfolgreiche Verhandlungstaktik 
sein. Indem dem Verhandlungspartner nicht kommuniziert wird, dass man 

Offene/latente
Verhandlungen

Schriftliche und
mündliche 

  gnuröhnA

• Sprechzeit  
10 –15 Minuten 

• Resultat G-BA  
Beschluss  

• Verhandlungs- 
grundlage 

Schiedsstelle 

 

• Nicht in  
Strategie  
vorgesehen 

• Klageerfolg  
hängt von  
Position ab 

Telefonverhandlungen 

Verhandlungen mit dem GKV-S 

• Vorstellung 
• Besprechung Formalien 
• Vertragssynopse  
• Erste nicht verhandlungsrelevante  

Gespräche 
• Herantasten an mögliche  

gegnerische Zielvorstellungen 

• Aktive Verhandlung beginnt  
• Vier-Augen-Gespräche 
• Starres Konzessionsverhalten 
• Zeitdruck 

2. 
Termin 

3. 
Termin 

4. 
Termin 

1. 
Termin 

5. 
Termin 
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sich mit ihm bereits in einer Verhandlungssituation befindet, wird es häufig 
einfacher möglich, wichtige Vorfestlegungen abzusprechen oder sogar Zuge-
ständnisse zu erhalten.

Fallbeispiel 3: Technikgespräche in der Automobilindustrie

In den Verhandlungen zwischen Automobilherstellern und Automobilzulieferern geht 
es einerseits um technische Fragestellungen und andererseits um kaufmännische As-
pekte. Um die Verhandlungen über Technik-Aspekte in weniger kompetitiver Atmo-
sphäre ablaufen zu lassen, versucht der Vertrieb der Automobilzulieferer, Mitarbeiter 
aus der Technik der Automobilhersteller zu informellen Technikgesprächen einzuladen. 
Im Rahmen dieser Gespräche tauschen sich die Beteiligten zwanglos über neuste tech-
nische Entwicklungen aus. Im Idealfall gelingt es dabei dem Vertrieb der Automobil-
zulieferer, erste technische Regelungen mit dem Automobilhersteller zu vereinbaren. 
Auch wenn die Technikgespräche dabei nicht als Verhandlungen ausgewiesen werden, 
erfüllen sie alle konstitutiven Merkmale einer Verhandlung. Sie stellen ein wichtiges 
taktisches Element für die Vertriebsseite dar, um den Automobilhersteller in techni-
schen Fragen zu zulieferseitig gewünschten Regelungen zu bewegen.

Organisationszugehörigkeit
Eine andere Unterteilung differenziert entsprechend der Organisationszuge-
hörigkeit der Verhandlungsbeteiligten. Wie in Abbildung 6 dargestellt, kann 
hierbei zwischen 
 intraorganisationalen, 
 interorganisationalen und 
 gesellschaftspolitischen 
Verhandlungen unterschieden werden.

Viele geschäftliche Verhandlungen finden innerhalb von Unternehmen und 
Organisationen statt (intraorganisationale Verhandlungen). Abgrenzungsmerk-
mal solcher interner Verhandlungssituationen ist dabei, dass die Verhandlungs-
parteien aus dem gleichen Unternehmen bzw. der gleichen Organisation stam-
men. Dies ist etwa dann der Fall, wenn Budgets zwischen Abteilungen oder Ge-
halts- und Aufstiegsmöglichkeiten zwischen Vorgesetztem und Untergebenem 
in einem Unternehmen ausgehandelt werden. Auch wenn intraorganisationale 
Verhandlungen dabei häufig den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie Verhandlun-
gen mit Externen folgen (vgl. Herbst et al., 2008b), sind sie insofern anders, 
als sich die Verhandlungsbeteiligten hier in der Regel kennen, diese grundsätz-
lich den gleichen Werten und der gleichen Unternehmenskultur verpflichtet 
sind – immerhin sind sie im gleichen Unternehmen tätig – und sich vor allem 
im Anschluss an die Verhandlungen in vielen anderen Interaktionssituationen 
(gegebenenfalls auch weiteren Verhandlungen) wieder begegnen.

Von interorganisationalen Verhandlungen soll hingegen gesprochen werden, 
wenn die Verhandlungsparteien verschiedenen Organisationen zugehörig sind. 
Wie in Abbildung 6 dargestellt, führen z. B. Unternehmen interorganisationa-
le Verhandlungen typischerweise mit Lieferanten, Kooperationspartnern oder 
Kunden, gegebenenfalls auch mit Konkurrenten. Inwieweit der Typus des ex-

Intraorganisa
tionale Ver
handlungen

Interorgani
sationale
Verhandlungen
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ternen Verhandlungspartners dabei einen Einfluss auf Ablauf und Ergebnis der 
Verhandlungen aufweist, hängt vor allem von der jeweiligen Machtsituation 
ab, in der sich das verhandelnde Unternehmen gegenüber der anderen Ver-
handlungspartei sieht (vgl. Geiger, 2007). So werden z. B. Verhandlungen mit 
wichtigen A-Kunden ähnlichen Mechanismen unterliegen wie Verhandlungen 
mit Rohstofflieferanten, die augenblicklich alleine über freie Kapazitäten im 

Abb. 6: Verhandlungsarten nach der Organisationszugehörigkeit

A. Verhandlungen als wissenschaftlicher Betrachtungsgegenstand
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Markt verfügen und daher im Gegensatz zum Wettbewerb lieferfähig sind. 
Ganz unabhängig davon ist allerdings ein wesentliches Charakteristikum inter-
organisationaler Verhandlungen, dass die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen 
Organisationen dazu führt, dass die Verhandlungspartner durch mehr oder we-
niger voneinander abweichende Werte und Normen sowie durch verschieden-
artige Organisationskulturen geprägt sind. Aus diesem Grunde müssen sich die 
Verhandlungspartner bei interorganisationalen Verhandlungen am Beginn häu-
fig zunächst einmal auf gemeinsame »Spielregeln« verständigen, nach denen 
die Verhandlungen erfolgen sollen.

Schließlich ist eine dritte Ausprägung des Differenzierungsmerkmals »Or-
ganisationszugehörigkeit« in gesellschaftspolitischen Verhandlungen zu se-
hen. Bei Verhandlungen zwischen Unternehmen bzw. Arbeitgeberverbänden 
und Gewerkschaften oder zwischen Unternehmen und der Politik ist zwar 
auch das Merkmal interorganisationaler Verhandlungen erfüllt (die Verhand-
lungspartner gehören verschiedenen Organisationen an), zugleich jedoch 
sind diese Verhandlungen dadurch geprägt, dass das Verhandlungsergebnis 
von öffentlichem Interesse ist. Daher besteht eine Besonderheit gesellschafts-
politischer Verhandlungen darin, dass diese häufig unter starker öffentlicher 
Aufmerksamkeit erfolgen. Dies prägt dann auch den Verhandlungsstil der 
Beteiligten, da sie bei ihrer Verhandlungsführung nicht nur die Wirkung auf 
die andere Verhandlungsseite, sondern auch auf die Öffentlichkeit beachten 
(müssen). 

Fallbeispiel 4: Tarifverhandlungen als öffentliche Inszenierung

Verhandlungen, bei denen der medialen Aufmerksamkeit stets eine besonders große 
Bedeutung zukommt, stellen Tarifverhandlungen dar. Hier versuchen Gewerkschaften 
und Arbeitgeber sehr häufig, frühzeitig die Öffentlichkeit in ihre Verhandlungsstra-
tegie einzubinden. Indem bereits im Vorfeld der Verhandlungen öffentlich die eige-
ne Verhandlungsposition dargelegt und parallel zu den Verhandlungsrunden versucht 
wird, die Öffentlichkeit vom eigenen Einigungswillen und der Unnachgiebigkeit der 
anderen Verhandlungsseite zu überzeugen, soll öffentlicher Druck auf den Verhand-
lungsgegner aufgebaut werden. Denn Gewerkschaften und Arbeitgeber sind in ta-
rifpolitischen Auseinandersetzungen auf die Geschlossenheit ihrer jeweiligen Klientel 
angewiesen. Nur wenn Gewerkschaftsmitglieder und Arbeitgeber geschlossen hinter 
dem tarifpolitischen Vorgehen ihrer jeweiligen Verhandlungsdelegierten stehen, lässt 
sich der Gegenseite die Entschlossenheit signalisieren, die erforderlich ist, um die eige-
nen Forderungen in Tarifverhandlungen durchzusetzen. Bei massivem, öffentlichem 
Gegenwind droht hingegen ein Abbröckeln der Geschlossenheit der eigenen Klien-
tel. Dies führt aber in den Verhandlungen dazu, dass weitreichende Forderungen oder 
Drohungen nicht mehr glaubwürdig gemacht werden können, sodass die eigene Ver-
handlungsposition insgesamt schwächer wird. Um dies zu erreichen, werden Teile des 
Tarifkonflikts häufig in die Medien getragen bzw. orientieren sich an den Spielregeln 
der Medien (»Medialisierung«). Die Medien berichten dabei nicht nur über die – oft-
mals inszenierten – Auseinandersetzungen und darüber, was tatsächlich entschieden 
wurde. Vielmehr bieten Talkshows, Politmagazine, Sondersendungen etc. auch eine 
geeignete Plattform zur Selbstdarstellung der Verhandlungsparteien, was die Entschei-
dungsfindung oftmals zusätzlich erschwert (vgl. Reichertz, 2007). 

Gesellschafts
politische
Verhandlungen
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Eine neue Dimension der Medialisierung von Tarifverhandlungen stellte der Tarifkon-
flikt zwischen der Deutschen Bahn AG und der Gewerkschaft der Lokomotivführer 
(GDL) in den Jahren 2007 und 2008 dar. In dieser tarifpolitischen Auseinandersetzung, 
die Deutschland über mehrere Monate von Frühjahr 2007 bis Frühjahr 2008 in Atem 
hielt, versuchten beide Tarifpartner von Beginn an, die Öffentlichkeit für sich zu gewin-
nen. Der Tarifkonflikt wurde von beiden Seiten hart und lange Zeit kompromisslos ge-
führt, da es im Kern nur vorgelagert um hohe Lohnforderungen der Gewerkschaft ging. 
Tatsächlich stand die »Tarifmächtigkeit« der GDL im Mittelpunkt der Auseinanderset-
zung. Denn die Gewerkschaft war bis zur deutschen Wiedervereinigung ausschließlich 
ein Zusammenschluss verbeamteter Lokomotivführer in Westdeutschland gewesen 
und daher auch folgerichtig Mitglied im Deutschen Beamtenbund (DBB). Da Beamte 
allerdings kein Streikrecht besitzen, fehlte der GDL lange Zeit strukturell die Möglich-
keit, Forderungen für ihre Mitglieder gegenüber der Bahn durch Streiks durchzusetzen. 
Mit der Wiedervereinigung integrierten sich allerdings die im Angestelltenverhältnis 
beschäftigten Lokomotivführer der früheren ostdeutschen Deutschen Reichsbahn in 
die Gewerkschaft. Da die Deutsche Bahn AG zudem seit 1992 keine Lokomotivführer 
mehr im Beamtenverhältnis einstellte, wandelte sich die GDL in den 1990er Jahren im-
mer mehr zu einer »normalen« Gewerkschaft. Intensiv versuchte die GDL dabei, spe-
zielle tarifpolitische Regelungen für ihre Mitglieder mit der Bahn auszuhandeln. Auf der 
anderen Seite wollte der Bahn-Vorstand unbedingt einen Spartentarifvertrag allein mit 
den Lokomotivführern bzw. dem Fahrpersonal verhindern, da er ansonsten befürchten 
musste, dass es zu einer Zersplitterung der Tarifeinheit im Unternehmen kommen wür-
de und in der Folge kleinste Berufsgruppen im Unternehmen eigenständige Bedingun-
gen mit dem Arbeitgeber aushandeln würden. Daher wehrte sich der Bahn-Vorstand 
mit aller Macht gegen einen eigenständigen Tarifvertrag für die GDL.
Der Tarifkonflikt, der nach dem Ende der Friedenspflicht am 30. Juni 2007 entbrannte 
und durch den Vorab-Tarifabschluss der Bahn mit den übrigen Gewerkschaften ange-
heizt worden war, wurde von Beginn an nicht nur am Verhandlungstisch geführt. Pa-
rallel versuchten sowohl die GDL als auch die Deutsche Bahn AG, Druck über die Öf-
fentlichkeit auf die andere Seite aufzubauen. Abbildung 7 zeigt, wie etwa die Bahn in 
Form von Anzeigen in Printmedien versuchte, Stimmung für ihre Positionen zu machen 
und die GDL bzw. deren Vorsitzenden, Manfred Schell, zum Einlenken zu bewegen. 
Darüber hinaus war der Tarifkonflikt über Monate ein vielbeachtetes Thema in den 
Medien. So wurde in Zeitungen, Zeitschriften, im Fernsehen oder auch in diversen Fo-
ren und Communities im Internet intensiv über die Auseinandersetzung berichtet (vgl. 
Abb. 8).
Wie hart der Kampf öffentlich ausgetragen wurde und welche Macht, aber auch wel-
che Gefahren von den Medien in einem derartigen Fall ausgehen, zeigte auch der 
Auftritt von Manfred Schell (GDL) und Margret Suckale (Deutsche Bahn AG) in einer 
Polit-Talkshow im November 2007. Hier legten beide Verhandlungsseiten ihre Ver-
handlungspositionen nochmals vor einem Millionen-Publikum dar. Dass der Tarifstreit 
dabei übertrieben hart ausgetragen wurde, war anschließend die Meinung vieler, so 
auch vom damaligen Metall-Arbeitgeberpräsident Manfred Kannegiesser. Er meinte, 
es werde Artillerie eingesetzt, wo Florett ausreiche – und überhaupt, der Tarifkampf 
sei, als ob man eine Granate in den Betrieb werfe (vgl. Jakobs, 2007). 
Solche Medien-Auftritte und -Aktivitäten tragen jedoch oftmals nicht zur Lösung des 
Konflikts bei, sondern führen zu einer zunehmenden Verhärtung der Verhandlungsat-
mosphäre sowie zu Einigungsschwierigkeiten. Ein Zurücknehmen bzw. Einlenken bei 
bisherigen Verhandlungspositionen wird so schwieriger, da der nachgebenden Partei 
ein Gesichtsverlust in der Öffentlichkeit droht. Daher ist eine Medialisierung auch in 
Tarifverhandlungen kritisch zu sehen.

A. Verhandlungen als wissenschaftlicher Betrachtungsgegenstand
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Zu dieser Erkenntnis scheint inzwischen auch die Deutsche Bahn gelangt zu sein: In der 
neuerlichen Tarifauseinandersetzung zwischen Bahn und GDL 2014/2015 verfolgte 
die Bahn zunächst eine andere Strategie: Anders als bei der Tarifauseinandersetzung 
2007/2008, in der der damalige Bahn-Vorstandsvorsitzende Hartmut Mehdorn die 
Verhandlungsführung an sich gezogen hatte und erst später an seine Personalchefin 

1. Begriff und Erscheinungsformen von Verhandlungen

Abb. 7:  Direkte BahnAufforderung zum Einlenken an die GDL in Form von Print
Anzeigen




